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RS OGH 1971/3/11 1Ob44/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1971

Norm

EheG §49 E

Rechtssatz

Die Besorgung eines Nachschlüssels zum Schreibtisch an der Dienststelle des Gatten und die Entnahme von

schriftlichen Unterlagen aus demselben sowie die heimliche Entnahme von eintausendfünfhundert Schilling aus der

Brieftasche des Klägers gehen über den Umfang einer Reaktionshandlung hinaus.

Entscheidungstexte

1 Ob 44/71

Entscheidungstext OGH 11.03.1971 1 Ob 44/71

Schlagworte

SW: Arbeitsstelle
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